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RS OGH 1968/11/20 6Ob306/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1968

Norm

ABGB §863 CV

ABGB §1284 Ac

ABGB §1444 A

Rechtssatz

Erklärt der Übergeber, die Übernehmer sollten das ihm zustehende monatliche Taschengeld "für die Wirtschaft

verwenden" und begehrt er in den folgenden 20 Jahren nie mehr dieses Taschengeld, so kann dieses Verhalten nur als

Verzicht gewertet werden.
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